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Polizei -Verordnung
»der Beförderung und Aufbewahrung verflüssigter Gase.

Auf Grund des 8 137 des Gesetze« über die allgemeine LaudeSvrrwattuna vom 30 . Juli 1883
/A .-S . ® > 195 ) » nd der 88 6 , 12 und 13 der Verordnung vom 20 . September 1867 (G .-S . S . 1529)
werden mit Zustimmung des Bczirks -Ausichustes für den Regierungsbezirk Wiesbaden , mit Ausnahme
der Rlntnstrecke von Bingen abwärts , folgende Vorschriften erlassen:

8 1.
Stark verdichtete oder verffüssigte Gase , als Kohlensäure , Stickoxtzdul , Ammoniak , Chlor,

vasfrrfreie schweflige Säure , Chlorkohlenoxyd (Phosgen ), AcetMen , Grubengas . Sauerstofs , Waffe floss,
Leuchtgas u . s. » . dürfen nur in Behältern au » Schweißeisen , Flutzeisen oder Guhftahl — Chlorkovle «-

Ad außerdem auch in kupfernen Behältern — befördert und aufdewadri werden , welche einer amrlichen
rüsung unterzogen worden sind und den Bestimmungen in 8 2 cnisprechcn.

Die Prüfung der Behälter ist für Chlor , schweflige Säure und Chlorkohlenoxyd jede » Jahr,
für Kohlensäure , Stickoxydul , Ammoniak , Grubengas , Sauerüoff , Wasserstoff , Leuchtgas und alle
Adrigen Gase alle 3„ Jabre zu wiederholen . Die Wiederholung der Prüfungen in kürzeren Zeiträumen
ist zulässig . Eine Überschreitung der Prüfungrsrist bi» zu 3 Monaten ist nur zulässig für solche Be«
hälter , welche in dieser Zeit lediglich zur Aufbewahrung benutzt werden.

An den Behältern für Acetylen dürfen Teile irgend welcher Art au « Kupfer , Messing oder
sonstigen kupfcrhaltigcn Legierungen nicht verwendet werden . Die Ventile müssen au » Stahl bestehen

8 «.
Die Behälter müffen:
») bei jeder Prüfung einen inneren Druck , deflen Höhe in 8 4 näher angegeben ist. ohne

bleibende Veränderung der Form und ohne Undichtigkeit zu zeigen , aushalten,
l») soweit die « den Gebrauch nicht hindert , zum Schutze der Ventile scsi ausgeschraubte Kappen

tragen , welche au » dem gleichen Material , wie die Behälter selbst , hergestellt sind,
«) mit einer Vorrichtung versehen sein , welche dar Rollen derselben verhindert,
ck) an leicht sichtbarer Stelle — möglichst gegen Beschädigung geschützt — einen leicht leser¬

lichen , dauerhaften Vermerk tragen , welcher die Firma des Fabrikanten oder Eigentümer»
de« Behälter » , die lausende Fabriknummer desselben und dar Gewicht de» leeren Be¬
hälter » — einschließlich de» Veniil » nebst Schutzkappe oder de« Stopfen » — , die zulässige
Füllung in Kilogramm nach Maßgabe der Bestimmungen in § 4 und die Tage der amt¬
lichen Prüfung angibt

«) die Behälter , sowie Absperrventile müffen mit einem zuverlässigen Normalgewinde ver¬
sehen sein.

Die Vermerke über die Tage der amtlichen Prüfungen müffen durch Einschlagen «ine « amt¬
lich«» Stempel « unmittelbar neben dem Datum beglaubigt sein.

Sofern die Behälter fest in Kisten verpackt sind , ist da « Anbringrn von Kappen zu « Schutze
der Ventil «, sowie von Rollkränzen nicht erforderlich.

Wenn Behälter mit verdichtetem Sauerstoff , Wasserstoff oder Leuchtgas in Kisten befördert
«der aufbewabrt werden , so müffen diese die deutliche Aufschrift „verdichteter Sauerstoff , »erdichteter
Wafferstoff , verdichtete » Leuchtgas " tragen.

8 8.
Bei den kupfernen Gefäßen für Thlorkohlenoxyd (Phosgen ) dürfen auch schmiedeeiserne

Schutzkappen verwendet werden.
Sämtliche Behälter für Thlorkohlenoxyd dürfen anstatt mit Ventilen mii eingeschraubten

Stopfen ohne Schutzkappe verschlossen werden . Diese Stopse » müffen jedoch so dicht schließen , daß
sich der Inhalt des Gefäßes nicht durch Geruch bemerkbar macht.

8 4.
Der bei jeder Prüfung der Behälter anzuwendende innere Druck und die höchste zuläsfige

Füllung betragen:
» ) für flüssige Kodlensäuere und Stickoxydul 250 Atmosphären und 1 Kilogramm Flüsstgkeit

für je 1,34 Liier FassunnSraum des Behälters,
b) für Ammoniak 100 Atmosphären und 1 Kilogramm Flüssigkeit für je 1,86 Liter

Faffu »g«raum de« Behälter «,
«) für Chlor 100 Atmosphären und 1 Kilogramm Flüssigkeit für je 0,9 Liter FaffungSraum

des Behälters,
ck) für schweflige Säure und Chlorkohlenoxyd 30 Atmosphären und 1 Kilogramm Flüsstgkeit

für je 0 .8 Liter FaffungSraum des Behälter »,
») für flüssiges Acetylen 250 Atmosphären und 1 Kilogramm Flüssigkeit für je 3,0 Liter

FaffungSraum,
I) für gasförmige Kohlensäure und für Grubengas das anderthalbfache derjenigen Drucker

unter dem die Koweniäure pp . steht,
g ) bei verdichtetem Sauerstoff , Wafferstoff und Leuchtgas , sowie bei anderen vorstehend nicht

genannten verdichteten oder verflüssigten Gasen das Doppelte des Druckes , unter dem die
Anlieferung zur Beförderung , dezw . die Aufbewahrung stattfindcn soll.

Die vorgenannten Prüfungen dürfen nur von den von mir dafür bezeichncten Beamten oder
Sachverständigen ausgeführt werden.

Ucber die Behälter , welche außerhalb de» Regierungsbezirk » hergestellt und in den Verkehr
gebracht sind , werden die von den daselbst zuständigen Sachverständigen ausgestellten Bescheinigungen
anerkannt.

8 5.
Gefäße mit gasförmiger Kohlensäure und Grubengas dürfen nur ausbewahrt und befördertSieden,wenn ibr Druck 20 Atmosphären nicht übersteigt. Jeder derartige Behälter muß mit einerfstiung , welche die Besichtigung der Jnnenwandung gestattet , einem Sicherheitsventil , Wasscrablaß-

hahn , einem Füll - bezw . Adlaßvcnltl , sowie mit einem Manometer versehen sein.
Verdichteter Sauerstoff , verdichteter Wasserstoff und verdichtetes Leuchtgas , sowie alle anderen

nicht besonders genannten Gase dürfen höchsten « aus 200 Atmoipbären verdichtet sein und müssen in
nahtlosen Zylindern aus Stahl oder Scbmicdeeisen von höchstens 2 Meter Länge und 21 Zentimeter
innerem Durchmesser aufbcwahrt oder befördert werden . Ans Verlangen der zuständigen Behörde muß
der Nachweis über den Druck selten » des Absenders durch Anbringung eines richtig zeigenden Mano¬
meters erbracht werden.

Gefüllrc Behälter mi' t Clilor , schwefliger Säure , Cblorkohlenoxyd . welche seit mehr als Jahres-
stist oder mit andere » gefüllten Behältern mehr als 3 Jahre lagern , müssen nach Anweisung der
Polizeibehörde unter Beobachtung der nötigen Vorsichtsmaßregeln innerhalb einer bestimmten Frist
entleert werden , wenn solches im sicherheitspolizeilichcn Interesse notwendig erscheint.

° 8 6 .
Ueber den Befund jeder Prüfung muß ein Zeugnis ausgestellt werden , welches außerdem die

Firma des Fabrikanten , die laufende Fabriknummer , das GewiLt de» leeren Behälters , einschließlich
de» Ventils nebst Schutzkappe oder der © topfen «, die zulässige Füllung in Kftogr . nach Maßgabe
der Bestimmungen im § 4 , sowie das Datum nebst amtlichem Siegel ober Stempel und die Unterschrift
des Sachverständigen enthält.

Dieses Zeugnis ist von dem Inhaber des Behälters aufzubewahren und den zuständigen
Beamten auf Verlangen vorzuzeiacn.

Dem Regierungs -Präsidenten bleibt Vorbehalten , durch Bekanntmachung im Amtsblattc von
der Ausstellung und Aufbewahrung solcher Zeugnisse zu entbinden , wenn bei demselben vom Sach¬
verständigen über alle von ihm vorgenommenen Prüfungen unter entsprechender Beobachlung der Vor¬
schriften iu Absatz 1 ein Garantie -Attest hinterlegt wird.

Die mit verflüssigten oder verdichteten Gaicn gefüllten Behälter dürfen nicht geworfen , auch
w.cht der Einwirkung der Sonnenstrahlen oder einer unmittelbar ausstrahleuden Feuerwirkung ans-
S-!etzt werden.

Die Aufstellung oder Lagerung derselben darf nur in einer Entfernung von mindestens
1 Meter von Heizkörpern (Ofen u. f. w.) erfolgen.

8 8.
Das Lagern der mit verflüssigten oder verdichteten Gasen gefüllten Behälter auf Fuhr¬

werken, Fahrzeugen und solchen Plätzen , wo Menschen verkehren , insbesondere auf den Lagerplätzen
den Güterschuppen der Bahnhöfe und den LandungS brücken der Dampfschiffe ist nur statthaft,

wenn eine zcltartige Ubcrdcckung der Behälter mit Segeltuch und dergleichen oder mit hölzernen
Kasten stattfindet.

8 ».
. Die Beförderung der mit verflüssigten oder verdichteten Gasen gefüllten Behälter aus Ver¬

kehrsmitteln , welche ganz oder teilw ise zur Personenbeförderung dienen (Personen - Dampsschiffen,
Straßenbahnen und dergleichen ) , ist verboten . ,

Fuhrwerke und Fahrzeuge , mit welchen auch nur ein solcher Behälter befördert wird , dürfen
— abgesehen von der zur Ablieferung an den Besteller nötigen Zeit — niemals ohne Bewaldung bleiben.

8 to.
Wer verflüssigte ober verdichtete Gase verwenden will , muß hiervon vorher der Ortspolizci-

«ehorde schriftlich oder zu Protokoll Anzeige erstatten.

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften werden , soweit nach den gesetzlich,«
Vorschriften nicht härtere Strafen verwirkt sind , mit Geldstrafe bis zu 60 Mark , an deren Stelle im
Unvcrmögeiisfalle verhältnismäßige Haft tritt , bestraft.

8 12.
Diese Polizei -Verordnung tritt am 1. Oktober 1903 in Kraft . Die bisherige Verordnung

vom 1. Februar 1894 wird aufgeboben.
WtcSvadeu , den 27 . August 1903.

Der Königliche RegierungS -Prästdent.
I . v . : von Glzycki.

Tlnkvelfuna
zur Ausführung der Polizei -Verordnung vom 27 . August 1908 zur Brsöcdeiung und Aufbewahmng

verflüfflgter Gase.

X.  Eachvervündlg «.
Als Sachverständige zur Vornahme de, in den 88 1, 2 und 4 der Polizeiverordnung vom

27 . August 1903 bezeichneten Prüfungen und der durch die Bestimmungen unter 44 . 44 a und 45 der
Anlage 8 zu 8 50 8 . 1. der Eifenbahn -Verkehrsordnung vom 26 . Oktober 1899 bezw . 8 . Januar 19<J2
voraefchricbeiien Prüfungen , sowie zur Abgabe der darüber anszustcllcnden Bescheinigungen wrrde»
bezeichnet:

» ) die Königlichen Gewerbeinlpektoren und deren Assistenten innerhalb ihrer Amtsbezirke;
i») die mit der Dampfkeffetüberwackung im staatlichen Aufträge betrauten Ingenieure inner¬

halb de» Bezirk » ihrer DampfkeffclüberwachungsoereinS;
o) die von mir durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt bezeichneten Personen inner-

balb de» daselbst angegebenen Bezirk ».
Hierbei werden in Zukunft in der Reael nur solche Ingenieure in Betracht kommen , welche«

die Berechtigung zur Vornahme von ersten Wafferdruckproben der Damvfkrssel verliehen ist.
Nur für diejenigen Kreise , in welchen ein Bedürfnis dazu vorliegt , find beiondere Sach¬

verständige zu bestellen . Die Bestellung erfolgt unter dem ausdrücklichen Borbedatt de» jederzeitige«
Widerruf ». Wer seine Zulassung als Sachverständiger beantragen will , hat sich an den zustäadlge«
Landrat bezw. Polizei -Prästdenten zu wenden , welcher die Bedürfnisfrage feststellt und den Antrag mir
zur Entf -veidung vorlegt . Sobald ocr Antrag genehmigt ist, fertigt die Behörde , für deren Bezirk der
Sachverständige bestellt werden soll , eine BestallungSurkunde au », in weicher ausdrückltch die jederzeitig«
Widerruflichkeit derselben ausgesprochen sein muß.

Der Sachverständige erhält gegen Entrichtuag der Stempelkosten die Bestallung ausaebändlgt
und wird von der BestallungSbehörde gemäß 8 36 der Gewerbeordnung vom 21 . Juni 1869 uad
1. Juli 1883 beeidigt . Er darf jedoch seine Befugnis erst ausüben , nachdem die BestallungSdehördr
auf seine Kosten eine Bekanntmachung über seine Bestallung im Amtsblatt veröffentlich ! hat.

Die Namen der bisher bestellten und « och in Tätigkeit befindlichen Sachverständigen (X •)
find in Anlage X  enthalten.

B . « uSführu » - der Prüfung « ,.
Die Wafferdruckprobe ist in gleicher Weife wie bei den Dampfkeffeln bezw . Dampfpumpe

auszuführen.
Die zu untersuchenden Gefäße find völlig mit Waffer zu füllen n » d mit der Druckprobe fest

z» verbinden.
Vor Beginn der Druckprobe hat der Sachverständige persönlich die Nummer de« Gefäße »,

den Tag der letzten Prüfung und die Angaben über das Gewicht de» leeren Gefäßes und den Inhalt
desselben nachzusehen . Zur Ausführung der Prüfung ist der Druck langsam bi » zu der vorgeschriebenen
Höhe zi, steigern und hier mindestens 2 Minuten zu erhalten . Innerhalb dieser Zeit darf kein erheb¬
licher Rückgang des Manometer » stattfindcn . Durch Herunterfahren mit der Hand und Nachsehen der
vorher sorgfältig abgetrockneten Gefäße ist fcstzustellen , ob Wasser in feinen Tropfen durch die Wand¬
ungen dringt . Sowie die » der Fall ist oder Formverändcrungen des Gesäßes fcstgestellt werden , ist
dasselbe zu beanstanden.

Zugleich mit der Druckprobe ist die Richtigkeit der Angaben über das Gewicht der leere»
Gefäße und den Jnbalt durch Nachwiegen der leeren und der mir Wasser völlig gefüllten Gefäße fest«
zustellcn . Diese Prüfung ist mindestens bei 10 vom Hundert der zu untersuchenocii Gefäße auszuführen.

Der Besitzer oer zu untersuchenden Gefäße oder Derjenige , auf dessen Antrag die Untersuchung
erfolgt , hat eine Druckpumpe mit mindestens zwei auf der Druckleitung montierten , richtig gehenden
Manometern , die bis 500 Atmosphäre zeigen , nebst den erforderlichen Arbeitskräften zu stellen . Der
richtige Gang der Manometer ist durch den Sachverständigen tunlichst vor Beginn jeder Unteriuchnng,
mindestens aber einmal in jedem Monat durch Vergleichung mit dem eigenen Kontrollmanomeier festzu¬
stellen . Ueber jede dicier Revisionen der Manometer sind Bescheinigungen von dem Sachverständigen
auszusertigen und wenigstens ein Jahr aufzubcwahren.

Das zur Untersuchung notwendige KontroUmanometer müssen die Sachverständigen aus ihr«
Kosten beschaffen . Dasselbe ist, sobald der Zeiger nicht mehr auf 0 zurückgeht , mindesten » aber all¬
jährlich , durch eine zuverlässige Fabrik nnchznprüfen.

Die Sachverständigen haben auch daraus zu achten , daß sowohl die Behälter al « auch die
Absperrventile und Gewindestovf .m mit zuverlässigen Rormalgewinden versehen sind . Die Stempel,
welche zur Abstempelung der geprüften Gefäße verwendet werden , enthalten den Buchstaben W . nebst
zwei Sternen in einem runden Kreis von 11 Millimeter Durchmesser . Dieselben werden auf Kosten de»
betreffenden Sachverständigen durch die Regierung beschafft . Die bisher benutzten Stempel mit dem
Zeichen 8 . W . werden bis zum 31 . Dezember 1903 weiterbenutzt.

Das Einschlagen des amtlichen Stempels hat erst nach beendigter Prüfung und unmittelbar
neben dem Datum zu erfolgen . Die früheren Einschläge der Stempel und Prüfungrtage dürfen nicht
entfernt werden.

Die späteren sind daneben oder darunter zu setzen.
Die Sachverständigen haben die Stempel unter Verschluß zu halten und sind für mißbräuchliche

Benutzung verantwortlich . Andere Stempel , als die zugcwicsenen , dürfen nicht benutzt werden . Un¬
brauchbar gewordene Stempel sind zurückzugeden . Wenn die Befugnis eines Sachverständigen erlischt
oder zurückgenommen wird , so sind die noch brauchbaren Stempel von seinem Nachfolger gegen
Erstattung der Kosten zu übernelimen.

Die aurgesübrten Prüfungen sind in ein Verzeichnis cinzutragcn , aus dem mindestens die
Fabriknummer , der Verwendungszweck und das Datum der Prüfung ersichtlich sein muß.

C . Gebühren.
Die P rüfnngsgebühr beträgt:

a ) für die Prüfung von Gefäßen mit nicht mehr wie 30 Liter Inhalt:
1. für 1— 50 Gefäße 10 Mk .,
2 . für jedes weitere Gefäß 0,20 Mk .,

d ) für die Prüfung von Gefäßen mit mehr wie 30 Liter Inhalt:
1 . wenn die Summe des Inhalts der einzelnen Gefäße bis zu 1000 Liter beträgt,

10 Mk .,
2 . für jedes weitere Liter Inhalt 0,01 Mk.

Neben diesen Gebühren sind die wirklich verauslagten Fuhrkosten zu vergüten.
Fall « bei der Prüfung der Gefäße eine brauchbare Druckpumpe mit Manometer nicht zur

Verfügung gestellt werden kann , so sind die für die Enilechung und Herdcijchaffung einer Druckpumpe
entstandenen Unkosten dem Sachverständigen zurückzucrstaticn.

Wiesbaden , den 27 . August 1903.
Der Königliche RegierungS -Prästdent.

I . V . : von Gizhcki.

Verzeichnis Anlaae A.
der noch in Tätigkeit befindlichen Sachverständigen . (A o der Anweisung .)

Lfde.
Nr. Namen Stand Wohnort Für welche » Bezirk,

Betrieb pp.

1 Pcelen Civilingenicur Obcrlahnstcin Für den Obeilallnkrei « u >d die
Rheinischen Kodlensäurcwerke in
Oderlahustem.

2 Keßler Für den Kreis Si . Goarshausen.
3 Kämpf Maschincnfabrikant Frankfurt a . M. Für den Stadt - und Landkrei»

Frankfurt a . M.
Für das Kohlensäurewerk der Ge¬

werkschaft Wahle I in Rödelheim.
4 Ph . Marx Spengler und

Installateur
Rödelheim

5 Spengler . Jakob — Lg .- Schwalbach. Für den Uniertaunuskrei ».
Vorstehende Polizei - Verordnung nebst Anweisung re. bringe ich hiermit zur öffentlichen

Kenntnis.
Wiesbaden , den 15 . September 1903. Der Polizei -Präsident : v » Schenck.
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Bekanntmachung.
Nach einer Bekanntmachung des Herrn Land¬

rates des Kreises Limburg vom ft. d. M. ist die
seither in Würges unterhaltene VervflegnngS-
statton am Ift. Oktoberd. I . aufgeboden worden
und wird voraussichtlich nicht wieder eröffnet werden.

Die Herren Herbergswirte werden ersucht, den
»ureisenden HandwerkSburschen in geeigneter Weise
hiervon Kenntnis geben zu wollen. *

Wiesbaden, den 81. Dezember 1903.
Der Polizei-Präsident: v. Gchenck.

Verdingung.
Die Auskofferung des Gleises

Erbach bis Oestrich-Winkel und der
gleichzeitige Einban v. rund 500V el»i»
Bettungssteinschlag soll vergeben werden,
wozu Termin für die Eröffnung der Angebote
auf 20 . d. M . l . I ., Vormittags
10 Uhr, im Zimmer No. 8 der Unterzeich¬
neten Betriebs-Inspektion(Rheinstraße) an¬
steht. Die Verdingungsunterlagen können
daselbst eingesehen oder gegen vorherige Ein¬
sendung von 30 Pf. in Marken durch die
Post bezogen werden. F274

Wiesbaden , den4. Januar 1904.
Kgl . Eisenb .-Betriebs -Jnspektion 2.

Bekanntmachung.
Zufolge Beschlusses de«LandeSauSschuffe« soll

für das Rechnungsjahr 1903 zum Rindvieh«
entfchädigungSfonds für lungenseuche-. milz-
oder rauschdranvkranker Rindvieh die fünffache
Abgabe von 28 Pf . für jede» Stück Rind-
Vieh am 20. Februard. I . erhoben werden.

Die Offenlegung des Rindviehbestandsver»
zeichniffe» erfolgt in der Zeit vom 11. Januar 1904
bis 25. Januar 1904 in den Vormittagsstunden
im Rathhau», Zimmer No. 46.

Die Besitzer von abgabepflichtigen Tbieren
werden ersucht, Einsicht von dem Verzeichnis, nehmen
und Anträge auf Berichtigung desselben stellen z»
wollen. *

Wiesbaden» den6. Januar 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Bekanntmachung vom 17. August 1900

betr. die Acelseamtliche Behandlung des von jagd-
berechtigten Personen erlegten Wilde« wird hiermit
ausgehobkii, und treten mit dem heutigen Tage
folgende Bestimmungen widerruflich in Kraft.

1. Aller iiach Gewicht zu veraccisende Wild
(Hirsche, Rehe und Wildschweine) ist ausnahmslos
bei der Einfuhr in den Stadtbering den Vor¬
schriften der 88 4 und 9 der Accise-Ordnung ent¬
sprechend vom Transportanten direkt vorzuführen
und zu verabgaben.

2. Das nach Stücken aecisepflichtige Wildpret
und Wildgeflügel, welches von jagdberechtigten, in
Wiesbaden wohnhaften Personen selbst erlegt und
hier eingebracht wird, ist bei Ankunft der Jäger
an einem der Bahnhöfe bei dem den Bahnhof
überwachenden Aceisebeamten durch Uebergabe
eines vom Aceiseamte gegen Erstattung der Selbst¬
kosten(10 Pf. für 12 Stück) zu beziehenden und
vom Jäger vorschriftsmäßig auszufüllenden An¬
meldescheines anzumelden.

3. Das auf anderem Wege von in Wiesbaden
wohnhaften jagdberechtigten Personen selbst ein-
gesührte nach Stücken zu veraccisende Wild braucht
nicht sofort vorgesührt und verabgabt zu werden,
muß dann aber entweder sofort oder doch spätestens
am nächsten Vormittage dem Acciseamle unter
Benutzung des unter 2. vorstehend genannten
Scheine« angemeldet werden; auch kann der Schein
als Postkarte verwendet werden. Da« Gleiche
gilt, wenn ein Accisebeamter an den Bahnhöfen
Nicht angetroffen wird.

4. Für das hiernach unter Benutzung des
Scheines angemeldete Wild findet monatliche Er¬
hebung der Accife derart statt, daß dem Anmelder
eine Acciseanforderung für das im Laufe eines
Kalendermonatsangemeldete Wild zu Anfang des
folgenden Monat« zugefertigt wird.

Wer eingebrachte« Wild weder sofort vorkührt
und verabgabt, noch formularmäßig, wie unter 2
und 3 oben angegeben, anmeldet, wird wegen
Defraudation nach828 der Accise-Ordnung bestraft.

Nicht in Wiesbaden wohnhafte Personen haben
da? von ihnen hier eingebrachte Wild ausnahms¬
los den Paragr. 4 und 9 der Accise-Ordnung
entsprechend vorzuführen und zu verabgaben. *

Wiesbaden , den4. August 1903.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Im Interesse der Dienstherrschaft machen wir

bekannt, daß jeder Dienstbote, der auf das Abonne¬
ment seiner Dienstherrschaft im diesseitigen
Krankenhaufe verpflegt werden soll, bei seiner Auf¬
nahme die in den Händen der Herrschaft befind¬
liche Abonnementskarte(Quittungskarte) vorzulegen
hat, die bis zur Entlassung des Patienten ans
dem Krankenhause bei dm diesseitigen Dienstakten
verbleibt. *

Wiesbaden, den1. Januar 1904.
ASS  Stadt . Krankenhaus-Verwaltung.

Bekanntmachung.
Der Flnchtlinienplau über die Erbreiterung

der Frankfurterstraße, von der Gärtnerei Scheben
bis zur Gemarkungsgrenze, hat die Zustimmung
der Ortspolizeibehörde erhalte» und wird nunmehr
im Rathhaus, I. Obergeschoß, Zimmer Nr. 38»,
innerhalb der Dieuststunden zu Jedermanns Ein¬
sicht offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 de« Gesetze» vom
2. Juli 1875, betr. die Anlegung und Veränderung
von Straßen rc.. mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht, daß Einwendunaen gegen diesen
Plan innerkalb einer präklusivischen, mit dem
29. Dezbr. 1903 beginnenden bis einschließlich mit
dem 26. Januar 1904 endenden Frist von4 Wochen
beim Magistrat schriftlich anzubringe» sind. *

Wiesbaden , den 21. Dezember 1903.
_ Der Magistrat.

Verdingung.
Die käufliche Abnahme de« sich im RechnuugS-

jahre 1904 ergebenden Bruch-, Guß » und
Schmiedeeisens soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

AngebotrformularenndBerdingungsuntcrlagen
können während der Vormittagsdienststnndenim
Rathhanse, Zimmer No. 57, gegen Baarzahlung
oder bcstellgeldfreie Einsendung von 50 Pf. bezogen
werden.

Verschlossene und mit der entsprechenden Auf¬
schrift versehene Angebote sind spätesten« bis

Dienstag, den IS. Januar 1804»
Vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und ausge-

füllten Verdingungsformular eingereichten Angebote
werden berückfichngt. *

Zuschlagsfrist: 14 Tage.
Wiesbaden, den 29. Dezember 1903.

Stadtbauamt,
Abtheilung für Canalisationswesen.

Viehhof -Bericht
für die Woche vom 31. Dezember bis 6. Januar.

Es
Vieh- waren

aufge- Qual. Preise von- bi»
gat ung trieben

Stück per 4 -3 , *
Ochsen. > 70 I. 60 kg 70 — 74 —

1 70 II. Schlacht- 68 — 70 —

Kühe . . I. gewicht 62 — 70 —. J 115 II. 58 — 60 —

Schweine 797 1 kg 1 02 1 04
Mastkälb.) 324 Schlacht- 1 64 — —
Landkälb. gewicht 1 20 1 40
Hammel 1 114 1 28 1 36

Wiesbaden, den6. Januar 1904.
Städtische Schlachtbaus-Verwaltung.

Stamm»iini>
Vrmhch-Versteigerung.
Montag , den II . Januar d. I .»

Morgens 10 V» Uhr, wird in dem
Lenzhahner Gemeindewald nach-
verzeichnetes Gehölz versteigert.

District 15 Dell:
4 Eichen-Stämme mit 8,10 Festmeter,
8 Raummeter Eichen-Scheit-u.Knüppelholz,

37 „ Buchen-Scheit,
4 „ „ -Knüppel,

560 Stück „ -Wellen;
Distriet 2 Weiden:

36 Raummeter Buchen-Scheitholz,
37 „ „ -Knüppel und

755 Stück „ -Wellen. F317
Lenzhahn , den5. Januar 1904.

Der Bürgermeister.
Racke.

Kirchliche Anzeige«.
Gvangelilche Kirche.

Marktkirche.
Sonntag, den 10. Januar. (1. n. Epiph.)
Militär-Gottesdienst8.40 Uhr: Div.-Psr.

Franke.
HauptgottcSdienst10 Uhr: Pfr. Schüßler.
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr. Ziemendorff.

Die Kollekte ist für die Heidenmission bestimmt
und wird der Gemeinde empfohlen.

Amtswoche: Pfr. Schüßler.
Montag, nachm. 4 Uhr, Luisenstraße 32:

Armenkommisstons-Sitznng.
Dienstag, nachm. 4—6 Uhr, Luisenstraße 32:

Arbeitsstunde» de« MissionS-FranenvereinS.
Mittwochv.6—7Uhr: Orgelkonzert. Eintritt

frei. Abends8-/- Uhr: Bibelstunde in der Aula
der böheren Mädchenschule am Schloßplatz. Psr.
Schüßler.

Bergkirche.
Sonntag, den 10. Januar. (1. n. Evipb.)
Jugendgottesdienst8'/, Ubr: Hilfsvr. Eberling.
HanptgotteSdienst 10 Uhr: Pfr. Diehl.

NB. Die Kollekte ist für die Heidenmifsion
bestimmt.

Abendgottesdienst5 Uhr: Psr. Beesenmeyer.
Amtswoche. Taufen und Trauungen: Pfr.

Dichl. Beerdigungen: Pfr . Beesenmeyer.
Ringkirche.

Sonntag, den 10. Januar . (1. n. Evivb.)
ugendgotterdienst8'/, Uhr: Hilfrpr.Schlosser,
auptgotiesdienst 10 Ubr: Pfr. Friedrich.

Die Kollekte ist für die Heidenmisston bestimmt. ■
Abendgottesdienst6 Uhr: Pfr. Lieber.
Amtswoche. Taufen und Trauungen: Pfr.

Risch. Beerdigungen: Psr. Lieber.
Kapelle des PaulinenstiftS.

Sonntag, den 10. Januar (1. S . n. Epiph.),
vormittags9 Uhr: Hauvtgottesdienst. 10'/« Ubr:
Kindergottesdienst. Nachmittags4'/- Uhr: Jung-
franen-Vcrein.

Dienstag, nachmittags3' /, Uhr: Nähverein.
Evangelisches Bereiushaus, Platterstraße 2.

Sonntag, vorm 11' /- Uhr: Sonntagsschule.
Nachmittags4'/- Ubr: Versammlung junger

Mädchen. (SonntagSvcrein.)
AbendsS'h Uhr: Versammlung für Jeder¬

mann(Bibelstunde). :
Montag, den 11. Januar , abends 8 Uhr.

Vortrag. Herr Psr. Cordes au«Frankfurta. M
wird über das Thema sprechen: Ist in unserer
Zeit christliches Gemeindeleben möglich?

Jede» Donnerstag, abends8'/- Uhr: Gemein-
fchaftsstunde.

Ev. Männer- und JünglingSverel«.
Sonntag, nachmittags3 Uhr: Freier Verkehr.

Abends8'/, Uhr: General-Versammlung. Tages¬
ordnung: Vorstandswahl, Ausnahme von Mit¬
glieder, Besprechung über die Kaiser Geburtstags¬
feier und Verschiedenes.

Montag, abend« 9 Uhr: Gesangstunde.
Dienstag, abends8'/, Uhr: Posaunenprobe.
Mittwoch, abends9 Uhr: Bibelbesprechstunde.
Samstag, abends9 Uhr: Gebetsstunde.

Jugendverein.
Sonntag, nachm.4 Uhr: Generalversammlung.
Dienstag, abends8'/- Uhr: Bibelstunde.

Christlicher Verein junger Männer.
Bereinslokal: Bleichstraße3, 1.

Sonntag, nachmittags von3 Uhr an: Gesellige
Zusammenkunft und Soldalenversammlung.

Monlag, abends9 Uhr: Mitgiieder-Vcrsamml.
Dienstag, abend« 8*/« Uhr: Bibelbeiprechung.
Mittwoch, abends 9 Uhr: Bibelbesprechung

der Jugend-Abt.
Donnerstag,abds.9Uhr: Poiaunenchor-Probe.
Freitag, abend«9Uhr: Gesell. Zusammenkunft.
SamStag. abends9 Uhr: Gebetsstunde.

Evangelisches Gemeindehaus, Steingaffe 9.
Das Lesezimmer ist Sonn- und Feiertags von

2—6 Uhr für Erwachsene geöffnet.
Lesezimmer: Versammlung junger Mädchen.
Jungfrauen-Verein der Bergkirchen-Gemeinde:

Nachm. 4'/.—7 Uhr.
Dienstag, den 12. Januar, abends8'/, Uhr:

Bibelstunde des Herrn Pfr . Grein.
Versammlungen

im Gemeindesaal des Pfarrhauses, An der Ring¬
kirche 3.

Sonntag, vorm. 11'/- Ubr: Kindergottesdienst.
Sonntag, nachm. 4'/-—7 Uhr: Versammlung

junger Mädchen(Sonntagsverein).
Montag, abends8 Uhr: Versammlung kon¬

firmierter Mädchen. Pfr. Risch.
Dienstag, abends8'/- Uhr: Bibelstunde. Pfr.

Risch. Jedermann ist herzlich eingeladen.
Mittwoch, nachm. 3—6 Uhr: Arbeitsstunden

des Nähvereiiis.
Mittwoch, abends8'/, Uhu Probe des Ring-

kirchenchors.
Donnerstag, nachm. 3 Uhr: Arbeitsstunde

de» Gustav-Adolf-Frauen-Verein«.
Donnerstag, abends8'/«Uhr: Versammlung

konfirmierter Mädchen von Psr. Lieber.
Katholische Kirche.

Am 8. Dezemberd. I . wird das 50-jährige
Jubiläum der Verkündigung des Dogmas von der
unbefleckten Empfängnis Mariä gefeiert. Zur Vor¬
bereitung ist nach bischöflicher Verordnung am
8. eines jeden Monats, also zum erstenmal am
Freitag Abend6 Uhr MnttergotteSandacht(536).
1. Sonnt, nach Erscheinung des Herrn. 10. Januar.

Pfarrkirche znm hl. Bonifatins.
Erste hl. Messe um 6, zweite7, Militär¬

gottesdienst(Amt) 8, Kindergottesdienst(hl. Messe
mit Predigt) 9, Hochamt mit Predigt 10, letzte hl.
Messe mir Predigt 11.30 Uhr.

Nachm. 2,15 Uhr Christenlehre mit Andacht
(603). 4,30 Uhr Andacht für die Mitglieder des
3. Ordens im Hospiz znm bl. Geist.

An den Wochentagen sind die hl. Messen um
6,30, 7,10, 7,40(Schnlmeffe) und 9,80 Uhr.

Samstag nachmittag4 Uhr Salve.
Abendläuten5 Uhr.
Gelegenheit zur Beichte ist am Samstag von

4—7 und nach8 Uhr. sowie am Sonntag morgen
von6 Uhr an.

Maria-Hilf-Kirche.
Frühmesse und Gelegenheit zur Beichte6.30,

zweite hl. Messe8, Kindergottesdienst(Amt) 9,
Hochamt mit Predigt 10 Uhr.

Na»m. 2.15 Uhr Christenlehre mit Andacht. :
An den Wochentagen sind die heil Meisen„n,

7, 7.45 und 9.15 Ubr. 7.45 Ubr sind Schulmessen.
Donnerstag Morgen 7 Uhr hl. Messe in der

SchwesternhanSkavelle. _ ,
SamStag4 Uhr Salve, 4—7 Gelegenheit zu;

Beichte.
Altlratholische Kirche. Schwalbacherstraße.

Sonntag, den 10. Januar , vormittags 10 Uhr;
Amt mit Predigt. Lieder: No. 4, 7, 8. 36.W. Krimmcl, Pfr.

Evangelisch-lutherischer Gottesdienst.
Adelheidstraße 28.

Sonntag, den 10. Januar (1. S . n. Epiph.),
vormittags9'/- Uhr: Predigtgoiterdienst.

Pfr . A. Jager.
Methodisten-Gemeinde. Friedrichstr. 36, Hth.

Sonntag, den 10. Jan ., vormittags9'/. Uhr:
Predigt über Römer 12, 1—5. Thema: Völlige
Übergabe. 11 Uhr: Sonntagsschule. Abends
8 Uhr: Predigt über Jod. 7. 44—46. Thema:
Die Unvergleichlichkeit der Lehrweise Jesu.

D!ens!ag, abends8'/- Uhr: Bibelstunde über
Matth. 3, 13—4, 11.

Donnerstaq, abend? 8' /- Ubr: Jugendbund
und Singstunde. I . Schmeißer, Prediger.
Kaptisten-Gemeinde. Oranienstr. 54, Hth. Pt.

Sonntag, den 10. Januar , vorm. '/>10 Uhr:
Predigt. 11 Uhr: Kindergottesdienst. Nachm.
4 Uhr: HauptgotteSdienst. 5'/- Uhr: Jungsrauen-
Erbauungsstunde. TL

Mittwoch, abend« 8'/- Uhr: Bibelstunde.
Donnerstag, abends 8'/- Uhr: Übung de<

Gesangvereins. PredigerC. Karbmsky.
Apostolische Gemeinde.

Kleine Schwalbacherstraße 10, 2.Et. (Gewerbehalle).
Sonntag, den 10. Januar , vormitiag«10 Uhr:

Gottesdienst. NachniittagS4 Ubr: Predigt, wozu
Jedermann freundl. eingeladen ist.

Heilsarmee, Frankenstraße 13.
Jeden Abend8'/- Ubr, Sonntags auch vorm.

10 Uhr: Veriammluiig. Jedermann willkommen.
Rutscher Gottesdienst.

Samstag, abends5 Ubr: Abendgottesdienst.
Sonntag, vormittags 11 Uhr: Heil. Messe.
Mittwoch(Silvester), abends5 Uhr: Abend-

gottesdienst. . . ...
Donnerstag (Nen,ahr), vormittags 11 Uhr:

Heil. Messe.
Kleine Kapelle, Kapellenstraße 19.

Dampfer-Fahrten.
Hamburg-Amerika-Linie. F330

(Passage-Büreaud . Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)
Die nächsten Abfahrten von Post- und

Passagier-Dampfern finden statt : Nach Newyork:
9./1. Postd. Graf Waldersee, 16./1. Postd. Bel-
gravia, 16./1. Schnellpd. Auguste Victoria, 23.1.
Schnellpd. Blücher, 30.1 . Postd. Pennsylvania,
6./2. Postd. Patricia , 13./2. Schnellpd. Moltke,
20./2. Postd. Pretoria , 27./L Postd. Graf Walder-
see, 5./3. Schnellpd. Blücher, 12./3. Postd. Penn¬
sylvania, 17./3. Schnellpd. Moltke. Nach Boston:
17./1. Postd. Silvia. Nach Baltimore: 17./1.
Postd. Silvia. Nach Philadelphia : 10./1. Postd.
Assyria, 21.1 . Postd. Adria. Nach Westindien:
9./1. Postd. Cheruskia, 12.1 . Postd. Sootia, 16.1.
Postd. Helvetia. Nach Mexico: 2Q./1. Postd.
Hispania, 26./1. Postd. Prinz Ang. Willi. Nach
Neworleans: 10./1. Postd. Themisto. Nach Ost-
Asien: 8.1 . Postd. Brisgavia, 20./1. Postd.
Saxonia, 25.1 . Postd. Nicomedia. 30./I . Postd.
Suevia. Nach Manila, Port Arthur u. Wladiwo¬
stok : 15./1. Postd. Canadia.

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich

Wilhelmstrafie 50.) F 330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Kronp. Wilh.“ nach Bremen, 5. Jan.
10 Uhr vorm, von Newyork. S.-D. „Hohen-
zollem“ nach Genua, 5. Jan . 2 Uhr nachm, von
Newyork. D. „Oldenburg“ nach Bremen, 4. Jan,
8'/, Uhr nachm, in Bremerhaven. D. „Cassel“
nach Newyork, 4. Jan . 12 Uhr mittags Lizard
passiert. — Cuba-, Brasil- und La Plata -Linien:
D. „Mainz“ nach Bremen, 6. Jan . Dungeneas
passiert. D. „Bonn“ nach Antwerpen, Bremen,
5. Jan . in Lissabon. D. „Pfalz“ nach Vigo,
South., Antw., Bremen, 5. Jan . von FunchaL
D. „Coblenz“ nach Bremen, 5. Jan . von Newport
News. D. „Aachen“ nach Lissabon, Rotterdam,
Antwerpen, Bremen, 5. Jan . von Bahia. D.
„Erlangen“ nach La Plata , 6. Jan . von Vigo.
D. „Wittekind “ nach La Plata , 4. Jan . in Ant¬
werpen. — Ost-Asien- nnd Australien-Linien:
D. „Prenlsen“ nach Bremen, 5. Jan . in Bremer¬
haven. D.„Hambu'g“ (Hamburg-Amerika-Linie)
nach Bremen, 5. Jan . in Bremerhaven. D. „Prinz
Heinrich“ naoh Hamburg, 5. Jan . in Genua. D,
„Kiautsoliou“ (Hamburg-Amerika-Linie) naoh
Hamburg, 4. Jan . in Hongkong. D. „Seydlitz"
nach Ost-Asien, 5. Jan . in Genua. D. „Königin
Luise“ nach Bremen, 5. Jan . in Genua. D.
„Zieten“ nach Australien, 6. Jan . von Fremantle.
D. „Friedr. d. Große“ naoh Australien, 4. Jan.
von Suez. D. „Pr .-R. Luitpold“ naoh Australien,
6. Jan . von Bremerhaven.

Monats -Usberftchlen der meteorologischen Keobachinngsstalion zn Wiesbaden
vom Monat Dezember 1903. (Mitgetheilt von dem Stationsvorstand Ed . Lampe .)

Luftdruck Lufttemperatur Absolute Feuchtigkeit Relative Feuchtigkeit

Mittel
mm

Maximum
mm

Datum Minimum
mm

Datum 7a
C"

2p
c«

9p
C°

Mittel
O°

Mittl.
Max.0°

Mittl.
Min.
C°

Absol.
Max.

(1°
Datum

o
Datum 7a

mm
2p
mm

9p
mm

Mittel
mm

7a
Proc.

2p
Proc.

9p
Proc.

Mittel
Proc.

749,6 765,5 22 731,0 5 0,2 1,9 0,9 1,0 2,4 -0,4 7,4 11 -8,1 30 4,2 4,3 4,2 4,2 87 80 84 84

Bewölkung Niederschlag Zahl der Tage mit Zahl der Zahl der Wind-Beobachtungen mit

7a 2p 9p Mittel Summa
mm

Max. in24
Stunden.

mm
Datum SS

SS
c■e
C)

js
'S-®§■ 3OÄ*

W 3S
3«3

«s»"<u
ö
§ ©

&5
SS'S-äs

03
«5»
a

OII£
s SSo 3 5
& 1©

Iw
- |äz srlö «j
Sa ]Bf N NE E SE S SW w NW Windstille

8,9 8.5 7.7 8.4 19.9 6,2 5 6 5 ! - i — 4 — — — 4 18 — 3 23 — 10 27 32 13 — 6 3 — 2

Druck und Verlag der L. Sch eile über gsichen HohBuchdruckcreiin Wiesbaden.
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